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Parlamentsdirektion 
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1017 WIEN 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 3/J-NR/83, betreffend Einstellung einer Schreibkraft 

an der Universität Innsbruck, die die Abgeordneten Dr. REINHART 

und Genossen arn 1. Juni 1983 an mich richteten, beehre ich 

mich wie folgt zu beantworten: 

"'Zur gegenständlichen Anfrage darf einleitend folgendes 

festgehalten werden: 

Laut Stellungnahme der zuständigen Stellen der Universität 

Innsbruck ist es richtig, daß Gespräche über die Aufnahme 

von Fräulein Marion GENUIN auf eine Planstelle für Jugend­

liche geführt wurden. Bei der persönlichen Vorstellung 

von Fräul. GENUIN stellte sich jedoch heraus, daß die Be­

werberin das 18. Lebensjahr bereits überschritten hat und 

daher für eine Aufnahme auf die Planstelle einer Jugend­

lichen nicht mehr in Frage kam. Eine andere Planstelle stand 

der Universitätsdirektion der Universität Innsbruck nicht 

zur Verfügung. 

Im einzelnen werden die Fragen wie folgt beantwortet: 

ad 1) Seit 1. Jänner 1983 wurden im Bereich der Universität 

Innsbruck 

10 Planstellen mit Schreibkräften besetzt und zwar 

1 Planstelle für Jugendliche in der Universitäts­

direktion/Prüfungsarnt und 

9 Planstellen im Instituts- bzw. Klinikbereich auf 

Grund von Beschlüssen der zuständigen Personal­

kommission. 
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ad 2} Seit Beginn 1983 sind insgesamt drei Schreibkräfte aus 

den Diensten der Universität Innsbruck ausgeschieden; 

die hiefür freigewordenen Planstellen (hievon eine Planstelle 

für Jugendliche) sind bereits nachbesetzt. 

ad 3} Zwar gibt es an der Universität Innsbruck - wie auch an 

anderen Universitäten - Bedarf an weiteren Schreibkräften, 

doch kann diesem Bedarf mangels Verfügbarkeit zusätzlicher 

Planstellen derzeit nicht entsprochen werden. 

ad 4} Unter Hinweis auf die Ausführungen unter Punkt 3 kann der­

zeit ~ den Zeitpunkt für eine Aufnahme von Fräul. GENUIN 

keine Aussage gemacht werden. 

5/AB XVI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




